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                      Nur ganze Frankenbeträge

 1. Lohn   soweit nicht unter Ziffer 2–7 aufzuführen / Organentschädigung / Rente

 2. Gehaltsnebenleistungen 2.1 Verpflegung / Unterkunft +

   2.2 Privatanteil Geschäftswagen +

   2.3 Andere +

 3. Unregelmässige Leistungen

     +

 4. Kapitalleistungen  Art +

 5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt  +

 6. Sitzungsgelder   +

 7. Andere Leistungen  Art +

 8. TOTAL BRUTTOLOHN / ORGANENTSCHÄDIGUNG / RENTE =  
=

 9. Beiträge an AHV / IV / ALV / NBU   –

 10. Berufliche Vorsorge   2. Säule 10.1 Ordentliche Beiträge –

   10.2 Beiträge für den Einkauf –

 11. Lohn / Organentschädigung / Rente (Ziffer 8 abzgl. Ziffer 9 + 10)   =

 12. Quellensteuerabzug

 13. Spesenvergütungen – nicht im Bruttolohn / Entschädigung (gemäss Ziffer 8) enthalten

  13.1 Effektive Spesen 13.1.1 Reise, Verpflegung, Übernachtung 

   13.1.2 Übrige 

  13.2 Pauschalspesen 13.2.1 Repräsentation 

   13.2.2 Auto 

   13.2.3 Übrige 

  13.3 Beiträge an die Weiterbildung

 14. Weitere Gehaltsnebenleistungen   Art

 15. Bemerkungen

I  Ort und Datum  Die Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt
    inkl. genauer Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers
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4  | I. Allgemeines

Das Formular ist als Lohnausweis sowie als Bescheinigung für Organentschädigung (Vergütun-
gen an Verwaltungsrats-, Stiftungsratsmitglieder oder Mitglieder ähnlicher Organe von juristi-
schen Personen und besonderen Vermögenswidmungen, die diese Mitglieder für ihre Organfunk- 
tion erhalten) zu verwenden. Es kann auch zur Bescheinigung von Renten der 2. Säule eingesetzt 
werden (vgl. Rz 5). Für das Ausfüllen des Formulars ist diese Wegleitung verbindlich. Zusätzlich 
besteht eine Kurz anleitung für einfache Lohnausweise. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.stv.llv.li, wo auch die häufigsten Fragen zum Lohnausweis aufgeschaltet sind.

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Lohnausweis auszustellen. Darin sind sämtliche Leis-
tungen bzw. geldwerte Vorteile zu deklarieren, die dem Arbeitnehmer oder dem Pensionierten 
im Zusammenhang mit dem bestehenden, respektive ehemaligen Arbeitsverhältnis zugeflossen 
sind. Dieser Grundsatz sowie die nachfolgenden Bestimmungen gelten analog für juristische Per-
sonen, die Entschädigungen an ihre Organe entrichten sowie für Vorsorgeeinrichtungen BPV, die 
eine Rente entrichten. Sie sind verpflichtet, den Lohnausweis, die Bescheinigung für Organent-
schädigungen bzw. die Rentenbescheinigung oder ein diesem inhaltlich entsprechendes eigenes 
 Formular auszustellen.

Nachfolgend wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf eine geschlechtsneutrale Formulierung 
verzichtet und davon abgesehen, der Regelung des Lohnausweises zusätzlich die analoge Rege-
lung für die Bescheinigung von Organentschädigung sowie Rentenbescheinigung aufzuführen 
(vgl. v.a.Rz 5). Aus dem gleichen Grund wird darauf verzichtet, neben den Arbeitnehmern jeweils 
auch die Pensionierten ausdrücklich zu erwähnen – sind letztere doch stets mitgemeint. Folglich 
sind alle geldwerten Leistungen, die dem Pensionierten aus seinem ehemaligen Arbeitsverhältnis 
zukommen, vom ehemaligen Arbeitgeber als sogenanntes Ruhegehalt auf dem Lohnausweis zu 
bescheinigen.

Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber neben Lohnzahlungen zudem Organentschä-
digungen ausbezahlt, so ist für den Lohn sowie die Organentschädigung eine separate Be-
scheinigung auszustellen.

II. Notwendige Angaben

Verwendung des Formulars als Lohnausweis
Dieses Feld ist anzukreuzen, wenn das Formular für die Bescheinigung von Leistungen dient, 
die auf Grund eines (unselbständigen) Arbeitsverhältnisses entrichtet worden sind. Neben dem 
 Regelfall, dass ein Lohn für eine Erwerbstätigkeit bescheinigt wird, fallen auch Entschädigungen 
für Kommissionstätigkeiten darunter.

Verwendung des Formulars als Bescheinigung für Organentschädigung bzw. Renten
bescheinigung (2. Säule)
Dieses Feld ist anzukreuzen, wenn das Formular für die Bescheinigung von Organentschädigung 
(Vergütungen an Verwaltungsrats-, Stiftungsratsmitglieder oder Mitglieder ähnlicher Organe von 
juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen, die diese Mitglieder für ihre Or-
ganfunktion erhalten) dient. 
Dieses Feld ist zudem anzukreuzen, wenn die bescheinigten Leistungen auf einem Rentenan-
spruch beruhen. Den Rentenempfängern ist alljährlich eine Rentenbescheinigung auf dem amtli-
chen Formular oder auf dem versicherungseigenen Formular auszustellen.

PersonenIdentifikationsnummer PEIDNr. / AHVVersichertennummer
In diesem Feld ist die PEID-Nr. des Arbeitnehmers anzugeben. Diese entspricht der Versicherten-
nummer der AHV-IV-FAK-Anstalten.

1

2

3

Buchstabe A
4

Buchstabe B
5

Buchstabe C
6



|  5Massgebendes Kalenderjahr
In diesem Feld ist das Kalenderjahr anzugeben, für das die Lohnzahlungen bescheinigt werden. 
Der Lohnausweis ist jährlich bzw. bei Wegzug oder Todesfall eines Arbeitnehmers sofort aus-
zustellen. Er hat sämtliche Leistungen, die dem Arbeitnehmer im entsprechenden Kalenderjahr 
zugeflossen sind, zu umfassen. Eine Aufteilung auf mehrere Einzelausweise ist grundsätzlich 
 unzulässig. Wurden indessen aus betrieblichen Gründen einem Arbeitnehmer vom selben Arbeit-
geber mehrere Lohnausweise (z. B. für Tätigkeiten in verschiedenen Abteilungen) ausgestellt, ist 
in Ziffer 15 des Lohnausweises (Bemerkungen) die Gesamtzahl der Lohnausweise anzubringen, 
z. B.: «Einer von zwei Lohnausweisen» (vgl. Rz 66).

Lohnperiode
In diesen Feldern sind die genauen Ein- und Austrittsdaten des Arbeitnehmers anzugeben. Die 
Lohnperiode ist auch dann anzugeben, wenn der Arbeitnehmer das ganze Jahr bei derselben 
 Firma beschäftigt war. Bei Arbeitnehmern mit mehreren kürzeren Arbeitseinsätzen innerhalb 
des Kalenderjahres (v. a. bei Temporärangestellten) genügt es, den Beginn des ersten und das 
Ende des letzten Einsatzes anzugeben. Wenn aus besonderen Gründen für mehrere Zeitab schnitte 
Lohnausweise ausgestellt werden, ist in Ziffer 15 des Lohnausweises (Bemerkungen) die Gesamt-
zahl der Lohnausweise anzugeben, z. B.: «Einer von drei Lohnausweisen» (vgl. Rz 66).

Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn und Arbeitsort
Dieses Feld ist anzukreuzen, wenn dem Arbeitnehmer keine Kosten für den Arbeitsweg  erwachsen. 
In Betracht fallen insbesondere:

–  das Zurverfügungstellen eines Geschäftswagens durch den Arbeitgeber (vgl. Rz 21 – 25), so-
fern der Arbeitnehmer für den Arbeitsweg nicht mindestens 70 Rappen pro Kilometer bezahlen 
muss. Aussendienstmitarbeiter (vgl. auch Rz 71);

– die Beförderung zum Arbeitsort mittels Sammeltransports (v. a. im Baugewerbe);
–  die Vergütung der effektiven Autokilometerkosten an Aussendienstmitarbeiter, die mit dem 

Privatwagen überwiegend von zu Hause direkt zu den Kunden, also nicht zuerst zu den Büros 
ihres Arbeitgebers, fahren;

–  das Zurverfügungstellen eines (aus geschäftlichen Gründen benützten) Abonnements für 
 öffentliche Verkehrsmittel. Erhält ein Arbeitnehmer ein Abonnement für öffentliche Verkehrs-
mittel, ohne dass eine geschäftliche Notwendigkeit besteht, ist dieses Abonnement zum Markt-
wert unter Ziffer 2.3 des Lohnausweises zu deklarieren (vgl. Rz 19 und 26).

Die Vergütung eines Halbtaxabonnements muss nicht bescheinigt werden (vgl. Rz 75).

Kantinenverpflegung / LunchChecks / Bezahlung von Mahlzeiten
Dieses Feld ist anzukreuzen, wenn dem Arbeitnehmer Lunch-Checks (vgl. Rz 18 und 75) abgege-
ben  werden oder wenn einem Aussendienstmitarbeiter bzw. einem Mitarbeiter mit aussendienst-
ähnlichen Aufgaben während mindestens der Hälfte der Arbeitstage die (Mehr-)Kosten für eine 
auswärtige Hauptmahlzeit in Form von Spesenentschädigungen bezahlt werden. Ein Hinweis ist 
auch dann anzubringen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Möglichkeit einräumt, ver-
billigt das Mittag- oder Abendessen in einem Personalrestaurant einzunehmen. Dies gilt auch 
dann, wenn nicht bekannt ist, ob der Arbeitnehmer davon Gebrauch macht. Bei Unklarheiten berät 
Sie gerne die Steuerverwaltung.

Name und Adresse
In diesem Feld ist die Wohnadresse (Name, vollständiger Vorname und Adresse) des Arbeit nehmers 
anzugeben. Die Grösse des Adressfeldes ermöglicht die Verwendung von Brief umschlägen mit 
Fenster sowohl links als auch rechts, wobei auf jeden Fall darauf zu achten ist, dass keinerlei ver-
trauliche Daten im Fenster sichtbar sind.
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6  | Ort, Datum und Unterschrift
An dieser Stelle sind Ort und Datum zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Lohnausweises, die Firma 
(genaue Anschrift), die für den Lohnausweis zuständige Person sowie deren Telefonnummer an-
zugeben. Die Lohnausweise sind handschriftlich zu unterzeichnen. Bei vollautomatisiert erstellten 
Lohnausweisen kann auf die Unterschrift verzichtet werden.

Lohn (soweit nicht unter Ziffer 2 bis 7 aufzuführen)
In diesem Feld sind sämtliche Leistungen des Arbeitgebers anzugeben, soweit sie nicht sepa-
rat unter einer der Ziffern 2 bis 7 des Lohnausweises betragsmässig aufzuführen sind. Dies 
gilt unabhängig vom Verwendungszweck des Lohnes durch den Arbeitnehmer und auch dann, 
wenn ein Teil des Lohnes nur unter bestimmten Bedingungen, z. B. zwecks Leasing eines Fahr-
zeuges, ausbezahlt wird oder wenn infolge einer Verrechnung dem Arbeitnehmer nur ein Teil des 
 Lohnes überwiesen wird. Zum Lohn gehören auch Leistungen, welche der Arbeitgeber für den 
 Arbeitnehmer an Drittpersonen erbringt (z. B. Bezahlung der Wohnungsmiete, Über nahme von 
Leasingraten usw.). Anzugeben sind (als Totalsumme) insbesondere:

–  das ordentliche Salär sowie die Taggelder aus Versicherungen, die durch den Arbeitgeber 
ausbezahlt werden (z. B. Erwerbsausfallentschädigungen aus Kranken-, Unfall- und Invaliden-
versicherungen usw.);

–  sämtliche Zulagen (z. B. Schicht-, Pikett-, Versetzungs-, Nacht-, Sonntags-, Schmutz- und 
Wegzulagen, Prämien usw.). Die Zulagen bilden auch dann Bestandteil des Lohnes im Sinne 
von Ziffer 1 des Lohnausweises, wenn sie in einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geregelt sind. 

  Nicht anzugeben bzw. nicht Bestandteil des Bruttolohnes sind Bezüge aus der Familien-
ausgleichskasse (FAK) (z. B. Kindergeld usw.);

– Provisionen;

–  Vergütungen für den Arbeitsweg. Werden dem Arbeitnehmer die vollen Arbeitswegkosten 
bezahlt, so wird der Betrag als Berufskostenentschädigung in Ziffer 2.3 deklariert. In diesem 
Fall ist kein Kreuz im Feld F zu setzen;

–  alle Barbeiträge an die auswärtige Verpflegung am Arbeitsort (z. B. Mittagszulagen). Die 
Abgabe von Lunch-Checks ist bis zur von der AHV festgelegten Limite (CHF 180.– pro Monat 
–  11 x pro Jahr) mit einem Kreuz im Feld G des Lohnausweises zu deklarieren; darüber hin-
ausgehende Beiträge sind zusätzlich zum Lohn im Sinne von Ziffer 1 des Lohnausweises zu 
addieren. Für den Fall der Kantinenverpflegung vgl. Feld G des Lohnausweises (Rz 10).

Bewertbare Gehaltsnebenleistungen
In den Feldern 2.1 bis 2.3 des Lohnausweises sind die durch den Arbeitgeber zu bewertenden 
Gehaltsnebenleistungen (fringe benefits) anzugeben. Als Gehaltsnebenleistungen gelten alle Leis-
tungen des Arbeitgebers, die nicht in Geldform ausgerichtet werden. Sie sind grundsätzlich zum 
Marktwert bzw. Verkehrswert zu bewerten und im Lohnausweis zu deklarieren. Als Marktwert 
gilt der am Markt üblicherweise zu bezahlende bzw. der üblicherweise ausgehandelte Wert. Wei-
tere Gehaltsnebenleistungen sind unter Ziffer 14 des Lohnausweises anzugeben.
Ist der Arbeitnehmer verpflichtet, einen Teil dieser Auslagen selber zu bezahlen bzw. dem Arbeit-
geber zurückzuerstatten, ist lediglich der vom Arbeitgeber übernommene Differenz betrag einzu-
tragen.

Verpflegung und Unterkunft (Zimmer)
In diesem Feld ist der Wert anzugeben, der dem Arbeitnehmer dadurch zufliesst, dass er gratis Ver-
pflegung und Unterkunft vom Arbeitgeber erhält. Die entsprechenden Ansätze können dem Merkblatt 
über die Bewertung von Verpflegung und Unterkunft von Unselbständigerwerbenden der Steuer-
verwaltung, das unter www.stv.llv.li heruntergeladen oder bei der Steuerverwaltung bestellt werden 
kann, entnommen werden. Das Feld ist nicht auszufüllen, wenn dem Arbeitnehmer für die gewährte 
Verpflegung und Unterkunft ein Abzug vom Lohn gemacht wird, der mindestens den Ansätzen des 
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|  7Merkblatts entspricht. Wird dem Arbeitnehmer nicht ein Zimmer, sondern eine Wohnung zur Ver-
fügung gestellt, so ist dies unter Ziffer 2.3 des Lohnausweises betragsmässig anzugeben (vgl. Rz 26).

Privatanteil Geschäftswagen
In diesem Feld ist der Wert anzugeben, der dem Arbeitnehmer dadurch zufliesst, dass er einen 
Geschäftswagen auch privat benützen darf. Übernimmt der Arbeitgeber sämtliche Kosten und hat 
der Arbeitnehmer lediglich die Benzinkosten für grössere Privatfahrten am Wochenende oder in 
den Ferien zu bezahlen, so beträgt der zu deklarierende Betrag pro Monat 0.8% des Kaufpreises 
inkl. sämtlicher Sonderausstattungen (exkl. Mehrwertsteuer), mindestens aber CHF 150.– pro Mo-
nat. Bei ganzjähriger Privatnutzung gilt beispielsweise folgender Ansatz: Kaufpreis CHF 43’000.–: 
zu deklarierender Betrag = CHF 4’128.– (12 x CHF 344.–).

Bei Leasingfahrzeugen tritt anstelle des Kaufpreises der im Leasingvertrag festgehaltene Bar-
kaufpreis des Fahrzeuges (exkl. Mehrwertsteuer), eventuell der im Leasingvertrag angegebene 
Objekt preis (exkl. Mehrwertsteuer). Der so ermittelte Betrag ist wie eine zusätzliche Lohnzahlung 
zu betrachten, die dem Arbeitnehmer neben dem eigentlichen Barlohn entrichtet wird.

Wird von der Steuerverwaltung ein den speziellen Gegebenheiten angepasster Privatanteil von 
weniger als 0.8% des Kaufpreises pro Monat bewilligt (vgl. Rz 54), ist unter Ziffer 15 folgender 
Vermerk anzubringen: «Privatanteil für Geschäftswagen durch Steuerverwaltung am … (Datum) 
genehmigt».

Übernimmt der Arbeitnehmer beträchtliche Kosten (z. B. sämtliche Kosten für Unterhalt, Ver-
sicherungen, Benzin und Reparaturen; die Übernahme der Benzinkosten dagegen genügt nicht), 
so ist im entsprechenden Feld 2.2 des Lohnausweises keine Aufrechnung vorzunehmen. In den 
Bemerkungen unter Ziffer 15 des Lohnausweises ist folgender Text anzubringen: «Privatanteil 
Geschäftswagen im Veranlagungsverfahren abzuklären».

Neben der pauschalen Ermittlung des Privatanteiles gemäss Rz 21 besteht die Möglichkeit der 
effektiven Erfassung der Privatnutzung. Voraussetzung dafür ist, dass ein Bordbuch geführt wird. 
Der im Lohnausweis zu deklarierende Anteil für die Privatnutzung wird so errechnet, dass die An-
zahl der privat gefahrenen Kilometer (ohne Arbeitsweg) mit dem entsprechenden Kilometeransatz 
multipliziert wird (z. B. 8’500 Privatkilometer x 70 Rappen = CHF 5’950.–).

In Fällen, in denen der Privatgebrauch erheblich eingeschränkt ist, z. B. durch fest installierte 
Vorrichtungen für den Transport von Werkzeugen sowie in Fällen, in denen der Geschäftswagen 
nur für den Arbeitsweg, nicht aber für andere Privatfahrten verwendet werden darf, ist keine Auf-
rechnung für den Privatanteil des Geschäftswagens vorzunehmen.

In allen Fällen ist im Lohnausweis das Feld F (unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und 
Arbeitsort) anzukreuzen (vgl. Rz 9).

Andere Gehaltsnebenleistungen
Auf dieser Zeile ist vorab die Art einer allfälligen weiteren, vom Arbeitgeber ausgerichteten 
 Gehaltsnebenleistung anzugeben, die der Arbeitgeber bewerten kann (vgl. auch Rz 62). Zusätz-
lich ist im entsprechenden Feld deren Wert einzutragen. Werden mehrere solche zusätzlichen 
Gehaltsnebenleistungen entrichtet, so sind diese auf der entsprechenden Zeile zu bezeichnen und 
deren Werte soweit möglich separat aufzuführen. Im Feld ist lediglich die Summe einzu tragen. 
Eine steuerbare Gehaltsnebenleistung liegt z. B. dann vor, wenn der Arbeitgeber im eigenen 
 Namen gewisse Auslagen (Lebenshaltungskosten) tätigt und alsdann die entsprechende Leistung 
(z. B. Mietwohnung, Konsumwaren) dem Arbeitnehmer und ihm nahestehenden Personen zur 
Verfügung stellt. In diesen Fällen ist der Marktwert bzw. Verkehrswert (vgl. Rz 19) einzusetzen. 
Stellt der Arbeitgeber eine eigene Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Miet-
zins einzutragen.
Auf eine Deklaration kann verzichtet werden, sofern es sich um Naturalgeschenke anlässlich 
 besonderer Ereignisse (z. B. Weihnachten) handelt, die gemäss den AHV-Richtlinien als gering-
fügig betrachtet werden (vgl. Rz 62 und 75).

Ziffer 2.2
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8  | Unregelmässige Leistungen
Auf dieser Zeile ist vorab die Art der Entschädigung bzw. Leistung anzugeben, die dem Arbeit-
nehmer unregelmässig ausbezahlt worden ist. Zusätzlich ist im entsprechenden Feld der 
 Betrag dieser Leistung einzutragen (wie bei mehreren Leistungen vorzugehen ist vgl. Rz 26). 
Die  gesonderte Angabe dieser unregelmässigen Leistungen ist im Interesse des Arbeitnehmers, 
 sofern eine unterjährige Steuerpflicht (z.B. Wegzug ins Ausland) vorliegt. Bei einer ganzjähri-
gen Steuerpflicht kann auf die separate Deklaration von unregelmässigen Leistungen verzichtet 
werden. Stattdessen kann der entsprechende Betrag als Bestandteil des Lohnes in Ziffer 1 des 
Lohnausweises aufgeführt werden.
Als unregelmässige Leistungen gelten insbesondere:

–  Bonuszahlungen, z. B. leistungsabhängige Gratifikationen oder Gewinnanteile. Fest verein barte 
Zusatzentschädigungen, z. B. ein 13. oder 14. Monatslohn, sind dagegen nicht hier,  sondern als 
Bestandteil des Lohnes in Ziffer 1 des Lohnausweises zu deklarieren;

– Antritts und Austrittsentschädigungen;
– Treueprämien;
– Dienstaltersgeschenke, Jubiläumsgeschenke;
–  pauschale Umzugsentschädigungen (zu den effektiven Umzugsentschädigungen vgl. Rz 72).
– Umzugsentschädigungen (pauschal oder effektiv); Sofern der Umzug aufgrund eines 
 äusseren beruflichen Zwangs notwendig (z.B. Sitzverlegung des Arbeitgebers) ist, gilt Rz 72.

Werden solche Leistungen vor oder nach der Zeit, in welcher der Arbeitnehmer Wohnsitz in Liech-
tenstein hatte, ausbezahlt, so sind diese ebenfalls in diesem Feld zu bescheinigen. Diese unterlie-
gen allenfalls der Quellensteuer oder der ordentlichen Besteuerung in Liechtenstein.

Kapitalleistungen
Auf dieser Zeile ist vorab die Art bzw. der Grund der Kapitalleistung anzugeben, die dem Arbeit-
nehmer ausbezahlt wird und die möglicherweise mit einem reduzierten Steuersatz besteuert 
wird (z. B. Kapitalleistung für Vorsorge). Zusätzlich ist im entsprechenden Feld der Betrag dieser 
Leistung einzutragen (wie bei mehreren Leistungen vorzugehen ist, vgl. Rz 26). Als solche Kapital-
leistungen fallen in Betracht:

– Abgangsentschädigungen mit Vorsorgecharakter;
– Kapitalleistungen mit Vorsorgecharakter;
– Lohnnachzahlungen usw.

Kapitalleistungen, die von Personalvorsorgeeinrichtungen ausgerichtet werden, sind weiterhin 
separat (von den Personalvorsorgeeinrichtungen) zu melden. Solche Leistungen sind im Lohnaus-
weis nicht zu deklarieren.

Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt
In diesem Feld ist das steuerbare Erwerbseinkommen anzugeben, das dem Arbeitnehmer im ent-
sprechenden Kalenderjahr aus Mitarbeiterbeteiligungen (Aktien und / oder Optionen usw.) zuge-
flossen ist. Der genaue Betrag ist auch dann anzugeben, wenn die Mitarbeiterbeteiligung von 
einer dem Arbeitgeber nahe stehenden Firma (z.B. der ausländischen Muttergesellschaft) einge-
räumt wurde. Das Erwerbseinkommen wird auf Grund der Differenz zwischen Verkehrswert und 
Abgabe- bzw. Erwerbspreis berechnet. Falls der Verkehrswert der Mitarbeiterbeteiligung von der 
Steuerverwaltung genehmigt wurde, ist dies in Ziffer 15 des Lohnausweises zu vermerken (vgl. 
Rz 68).
Auf die Mitarbeiterbeteiligung ist nicht in Ziffer 5, sondern in Ziffer 15 des Lohnausweises hin-
zuweisen (vgl. Rz 69), wenn es sich bei der Mitarbeiterbeteiligung um anwartschaftliche Rechte 
handelt (z.B. bei der Zuteilung noch nicht steuerbarer Optionen, Phantom-Aktien, Stock 
 Appreciation Rights).
In allen Fällen von Mitarbeiterbeteiligungen sind nebst weiteren Bescheinigungspflichten sämt-
liche Detailangaben auf einem Beiblatt zum Lohnausweis auszuweisen. Das Beiblatt muss die 
persönlichen Daten des Arbeitnehmers ent halten (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.) und klar 
dem Haupt-Lohnausweis zuweisbar sein. Wird der geldwerte Vorteil erst nach Beendigung des 
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|  9Arbeitverhältnisses an eine in Liechtenstein oder im Ausland ansässige Person ausgerichtet, res-
pektive bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis nach Wegzug aus Liechtenstein gewährt, muss der 
Arbeitgeber der Steuerverwaltung eine Bescheinigung zustellen.

Sitzungsgelder
In diesem Feld sind alle Entschädigungen anzugeben, die einer Person für Kommissionstätigkei-
ten entrichtet wurden. Es sind dies vor allem:
– Sitzungsgelder.

Andere Leistungen
Auf diesen Zeilen ist vorab die Art jeder anderen betragsmässig zu deklarierenden Leistung an-
zugeben, die ihren Grund im Arbeitsverhältnis hat und die nicht in einer der Ziffern 1 bis 6 oder 
14 des Lohnausweises aufgeführt ist. Zusätzlich ist im entsprechenden Feld der Marktwert dieser 
Leistungen einzutragen (wie bei mehreren Leistungen vorzugehen ist, vgl. Rz 26). Als weitere 
anzugebende Leistungen fallen in Betracht:

–  Trinkgelder: Es gilt dieselbe Regelung wie bei der AHV. Trinkgelder müssen (nur) dann ange-
geben werden, wenn sie einen wesentlichen Teil des Lohnes ausmachen;

–  Taggelder aus Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherungen, sofern sie nicht unter Ziffer 1 
deklariert sind (vgl. Rz 14);

–  Leistungen der Arbeitslosenversicherung: Anzugeben sind alle Leistungen der obligatorischen 
ALV sowie anderer zusätzlicher Lohnausfallversicherungen, die durch den Arbeitgeber ausge-
richtet werden (z. B. Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigungen sowie Einarbeitungs-
zuschüsse der ALV);

– [ohne Inhalt];

–  vom Arbeitgeber übernommene Beiträge an Einrichtungen der kollektiven beruflichen 
Vorsorge (2. Säule, inkl. Kaderversicherungen), die nach Gesetz, Statut oder Reglement vom 
Arbeitnehmer geschuldet sind. Die Beiträge können unter Ziffer 10 des Lohnausweises wieder 
in Abzug gebracht werden (vgl. Rz 43);

–  alle Beiträge des Arbeitgebers an Versicherungen des Arbeitnehmers bzw. dessen naheste-
henden Personen, wie Beiträge an Krankenkassen (ausgenommen: gesetzliche Arbeitgeberbei-
träge).

  Nicht zu deklarieren sind lediglich Beiträge des Arbeitgebers an die obligatorische Unfall-
versicherung nach UVG (BU und NBU) sowie Beiträge für vom Arbeitgeber abgeschlossene 
Kollektivkrankentaggeld- und Kollektiv-UVG-Zusatzversicherungen;

–  alle Formen der freien Vorsorge (3. Säule), z. B. Lebens-, Renten-, Kapital-, Sparversiche rungen;

– vom Arbeitgeber übernommene Quellensteuern oder andere Steuern;

– vom Arbeitgeber für Kinder des Arbeitnehmers bezahlte Schulgelder.

Total Bruttolohn / Organentschädigung / Rente
In diesem Feld ist das Total der Einkünfte gemäss den Ziffern 1 bis 7 vor  Abzug der Sozialversi-
cherungsbeiträge, Quellensteuern usw. anzugeben.

Beiträge AHV / IV / ALV / NBU
In diesem Feld ist der gemäss den massgebenden Bestimmungen beim Arbeitnehmer in Abzug 
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10  | gebrachte Arbeitnehmeranteil für AHV/IV/ALV/NBU betragsmässig anzugeben. Kein Abzug darf 
gemacht werden für Beiträge, die der Arbeitgeber bezahlt hat (Arbeitgeberbeiträge). 
Arbeitnehmern belastete Beiträge an Krankentaggeldversicherungen und an Krankenpflegever-
sicherungen sind nicht abzugsfähig; sie dürfen nicht vom Bruttolohn abgezogen werden. Solche 
Beiträge können jedoch in Ziffer 15 ausgewiesen werden.
Analog ist vorzugehen, wenn der Arbeitnehmer in einem vergleichbaren Sozialversicherungssys-
tem (internationale Sozialversicherungsabkommen) des Herkunftlands verbleibt.

Berufliche Vorsorge (2. Säule)
In diesem Feld sind die im Bruttolohn enthaltenen, dem Arbeitnehmer nach Gesetz, Statut oder 
Reglement vom Lohn abgezogenen Beiträge an steuerbefreite Einrichtungen der kollektiven be-
ruflichen Vorsorge (2. Säule) anzugeben. Die Beiträge sind unabhängig davon zu deklarieren, ob 
es sich um eine obligatorische, freiwillige oder um eine zusätzliche berufliche Vorsorge handelt. 
Falls der Arbeitgeber den gemäss Gesetz, Statut oder Reglement vom Arbeitnehmer geschuldeten 
Beitrag ganz oder teilweise übernimmt, ist dieser Betrag zwar ebenfalls abzugsfähig, muss aber 
vorerst in Ziffer 7 des Lohnausweises (vgl. Rz 36) deklariert werden.

Ordentliche Beiträge für die berufliche Vorsorge
In diesem Feld sind die nach Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten ordentlichen Beiträge des 
Arbeitnehmers für die berufliche Vorsorge (2. Säule) einzutragen.

Beiträge für den Einkauf in die berufliche Vorsorge
In diesem Feld sind die im Bruttolohn enthaltenen, dem Arbeitnehmer vom Lohn abgezogenen 
Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen (2. Säule) anzugeben, die der Verbesserung des Vorsorge-
schutzes bis (höchstens) zu den vollen reglementarischen Leistungen dienen.

Es sind dies vor allem:

–  Beiträge für den Einkauf von fehlenden Versicherungsjahren oder von fehlendem Spar- bzw. 
Deckungskapital;

–  Beiträge für den Einkauf, der durch eine Änderung des Reglements oder Vorsorgeplans bedingt 
ist;

– Beiträge für den Wiedereinkauf nach einer Scheidung.

Zusätzlich sind die vom Arbeitgeber übernommenen Arbeitnehmerbeiträge anzugeben, sofern sie 
in Ziffer 7 des Lohnausweises aufgeführt sind (vgl. Rz 36).

Vom Arbeitnehmer selber entrichtete, d. h. nicht vom Lohn abgezogene Einkaufsbeiträge an 
die berufliche Vorsorge, sind nicht durch den Arbeitgeber im Lohnausweis, sondern durch die 
Vorsorge einrichtung separat zu bescheinigen.

Lohn / Organentschädigung / Rente
In diesem Feld ist der Lohn anzugeben. Der Lohn wird dadurch ermittelt, dass vom Bruttolohn 
total (Ziffer 8 des Lohnausweises) das Total der Abzüge (Ziffer 9 und 10 des Lohnausweises) abge-
zogen wird.

Quellensteuerabzug
In diesem Feld ist der Totalbetrag der Quellensteuern anzugeben, welcher vom Bruttolohn bzw. 
von der Organentschädigung bzw. Rente in Abzug gebracht wurde. Der Quellensteuerabzug ist 
vom ausgewiesenen Bruttolohn gemäss Ziffer 8 des Lohnausweises zu berechnen.
Werden die Quellensteuern vom Arbeitgeber bezahlt (Nettolohnverein barung), ist in Ziffer 15 des 
Lohnausweises (Bemerkungen) zusätzlich folgender Hinweis anzubringen: «Quellensteuern vom 
Arbeitgeber bezahlt», und der entsprechende Betrag ist unter Ziffer 7 des Lohnausweises (andere 
Leistungen) anzugeben.
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Ob und in welcher Höhe bei Löhnen (inkl. Entschädigungen für Kommissionstätigkeit) ein 
Quellensteuerabzug vorzunehmen ist, richtet sich nach dem Merkblatt betreffend die Erhebung 
der Quellensteuer auf Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit und Ersatzeinkünften (Lohnsteuer).
Ob und in welcher Höhe bei Organentschädigungen ein Quellensteuerabzug vorzunehmen ist, 
richtet sich nach dem Merkblatt betreffend die Erhebung der Quellensteuer auf Vergütungen an 
Verwaltungsrats- sowie Stiftungsratsmitglieder sowie Mitglieder ähnlicher Organe. 
Ob und in welcher Höhe bei Renten ein Quellensteuerabzug vorzunehmen ist, richtet sich nach 
dem Merkblatt betreffend die Erhebung der Quellensteuer auf Leistungen von Einrichtungen der 
betrieblichen Personalvorsorge oder Pensionsfonds sowie auf Leistungen aufgrund der Auflösung 
einer Freizügigkeitspolice oder eines Sperrkontos.

Spesenvergütungen (nicht im Bruttolohn enthalten)
In den Feldern 13.1 und 13.2 sind die Vergütungen anzugeben, die der Arbeitgeber als 
Spesen ersatz betrachtet und die deshalb nicht Bestandteil des Bruttolohnes im Sinne von  
Ziffer 8 des Lohnausweises bilden. Als Spesenvergütungen gelten vom Arbeitgeber ausge-
richtete Entschädigungen für Auslagen, die dem Arbeitnehmer im Rahmen seiner dienst 
lichen Tätigkeit, z. B. auf Geschäftsreisen, entstanden sind.

Keine Spesenvergütungen sind Entschädigungen des Arbeitgebers, welche Auslagen abdecken, 
die vor oder nach der eigentlichen Arbeitstätigkeit anfallen. Solche Entschädigungen für Berufs
auslagen sind beispielsweise Wegvergütungen (vgl. Rz 17) sowie Entschädigungen für die Nut-
zung privater Arbeitszimmer oder Lagerräume. Solche Entschädigungen sind stets zum Brutto-
lohn zu addieren (vgl. Ziffern 1 bis 7 des Lohnausweises).

Die Art der Spesenvergütungen ist entscheidend für die Deklaration mit dem Lohnausweis. Es 
wird wie folgt unterschieden:

–  effektive Spesenvergütungen anhand von Belegen oder in Form von Einzelfallpauschalen, z.B. 
CHF 40.– pro auswärtiges Abendessen (vgl. Rz 53, 56 und 57);

–  pauschale Spesenvergütungen für einen bestimmten Zeitabschnitt, z. B. monatliche Auto- 
oder Repräsentationsspesen (vgl. Rz 53, 58 und 59);

–  Spesenvergütungen im Rahmen eines genehmigten Spesenreglements (vgl. Rz 54 und 55).

Alle effektiven Spesenvergütungen, die bei einem Arbeitnehmer angefallen sind (inkl. Spesen-
auslagen welche über Firmenkreditkarten bezahlt werden), müssen deklariert werden. Keine De-
klarationspflicht von Spesenauslagen besteht, wenn folgende Vorgaben eingehalten werden. Für 
die Anwendung der nachfolgenden Pauschalen ist eine tatsächliche Reisetätigkeit Voraussetzung. 
Eine Hochrechnung der Einzelfallpauschalen auf die Arbeitstage ist nicht zulässig:

–  Übernachtungsspesen werden gegen Belege zurückerstattet. Bei privater Übernachtung wer-
den die effektiven Kosten bis max. CHF 80.– oder pauschal CHF 60.– für ein Geschenk an den 
Gastgeber vergütet;

–  die Höhe der effektiven Spesenvergütungen entspricht in der Regel einem Wert von maximal 
CHF 15.– für ein Frühstück, CHF 35.– für ein Mittag- und CHF 40.– für ein Abendessen. Die 
Pauschalansätze betragen maximal CHF 15.– für ein Frühstück, CHF 30.– für ein Mittag- und 
CHF 35.– für ein Abendessen;

–  die Benutzung öffentlicher Transportmittel (Bahn, Flugzeug usw.) erfolgt gegen Beleg;
–  für die geschäftliche Benutzung des Privatwagens werden maximal 70 Rappen pro Kilometer 

vergütet;
–  geschäftliche Kleinspesen werden gegen Originalbeleg vergütet. Sofern die Beibringung  eines 

Originalbeleges unmöglich bzw. unzumutbar ist, kann ausnahmsweise ein Eigenbeleg bis 
CHF 20.– eingereicht werden.

Werden alle diese Vorgaben eingehalten, genügt es, im kleinen Feld zu  Ziffer 13.1.1 des 
Lohnausweises ein Kreuz (X) einzusetzen. Auf die Angabe des effektiven Spesenbetrages 
kann verzichtet werden.
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Pauschale Spesenvergütungen (Einzelfallpauschalen gemäss Rz 52 fallen nicht darunter) sind bei 
allen Arbeitnehmern im Lohnausweis betragsmässig anzugeben. Das gilt auch bei Vorliegen eines 
genehmigten Spesenreglements. Pauschale Spesenvergütungen müssen in etwa den  effektiven 
Auslagen entsprechen.

Genehmigtes Spesenreglement: Arbeitgeber, die eine von den in Rz 52 aufgeführten  Vorschriften 
abweichende Spesenregelung haben, können bei der Steuerverwaltung oder bei der AHV/IV/FAK-
Anstalt ein Gesuch um Genehmigung des Spesenreglements stellen. Es empfiehlt sich, Spesenre-
glemente nach dem Muster reglement der Steuerverwaltung zu gestalten.
Die Genehmigung durch die Steuerverwaltung oder der AHV/IV/FAK-Anstalt umfasst sowohl die 
Festsetzung der effektiven als auch der pauschalen Spesenvergütungen. Im Lohnausweis sind 
bei Vorliegen eines genehmigten Spesenreglements nur die Pauschalspesen (vgl. Ziffer 13.2 des 
Lohnausweises) anzugeben. Bei der Veranlagung des Arbeitnehmers wird lediglich überprüft, ob 
die Höhe der ausbezahlten mit der Höhe der bewilligten Pauschalspesen übereinstimmt.

Firmen mit einem genehmigten Spesenreglement haben im Lohnausweis unter Ziffer 15 
 folgenden Vermerk anzubringen: «Spesenreglement durch die Steuerverwaltung am … 
 (Datum) genehmigt».

Effektive Spesen

Effektive Reise, Verpflegungs und Übernachtungsspesen
Im kleinen, vorangestellten Feld ist ein Kreuz (X) einzusetzen, wenn alle Vorgaben von Rz 52 er-
füllt sind. Der Spesenbetrag muss nicht angegeben werden. Sind hingegen die Vorgaben gemäss 
Rz 52 nicht erfüllt und liegt kein genehmigtes Spesenreglement vor, sind die Reise-, Verpflegungs- 
und Übernachtungsspesen, die effektiv, d. h. gegen Beleg, vergütet worden sind, betragsmässig 
anzugeben. 
Als solche Spesen fallen insbesondere in Betracht:

– effektive Autospesen;
– Flug-, Taxi- und Bahnspesen;
– Spesen für Übernachtungen, Frühstück, Mittag- und Abendessen;
– Spesen für Einladungen von Geschäftspartnern ins Restaurant oder zu Hause;
– Spesen für kleinere Verpflegungsauslagen unterwegs.

Übrige effektive Spesen
Auf dieser Zeile ist vorab die Art sämtlicher übriger effektiver Spesen anzugeben. Zusätzlich ist im 
entsprechenden Feld der Betrag dieser Leistungen einzutragen. 

Pauschalspesen

Pauschale Repräsentationsspesen
In diesem Feld ist ein Pauschalbetrag (Einzelfallpauschalen gemäss Rz 52 fallen nicht darunter) 
anzugeben, der leitenden Angestellten oder dem Aussendienstpersonal für Kleinspesen (in der 
Regel Einzelauslagen unter CHF 50.–) und repräsentative Auslagen (z. B. für private Einladungen 
zu Hause) ausbezahlt wurde. Die Spesenpauschale muss in etwa den effektiven Auslagen ent-
sprechen. Der Frankenbetrag ist auch dann anzugeben, wenn ein genehmigtes Spesenreglement 
vorliegt.
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|  13Pauschale Autospesen
In diesem Feld ist ein Pauschalbetrag anzugeben, der einem Arbeitnehmer ausbezahlt wurde, der 
sein Privatfahrzeug oft geschäftlich verwenden muss (in der Regel mehrere tausend Kilometer pro 
Jahr). Die Spesenpauschale muss in etwa den effektiven Auslagen entsprechen.

Übrige Pauschalspesen
Auf dieser Zeile ist vorab die Art sämtlicher übriger Pauschalspesen, die nicht pauschale Auto- 
oder Repräsentationsspesen sind, anzugeben. Im Feld ist lediglich die Summe dieser Pauschal-
spesenvergütungen einzutragen (wie bei mehreren Leistungen vorzugehen ist, vgl. Rz 26).

Beiträge des Arbeitgebers für die berufsorientierte Aus und Weiterbildung – einschliesslich 
Umschulungskosten
In diesem Feld sind alle effektiven Vergütungen des Arbeitgebers für berufsorientierte Aus- und 
Weiterbildung – einschliesslich Umschulungskosten – eines Arbeitnehmers anzugeben, die dem 
Arbeitnehmer vergütet werden. Nicht anzugeben sind Vergütungen, die direkt an Dritte (z.B. 
Bildungsinstitut) bezahlt werden. Immer zu bescheinigen sind jedoch effektive Vergütungen für 
Rechnungen, die auf den Arbeitnehmer ausgestellt sind.

Weitere Gehaltsnebenleistungen
Auf diesen Zeilen sind (ohne Angabe des Betrages) die Gehaltsnebenleistungen des Arbeitgebers 
aufzuführen, die er nicht selbst bewerten kann und die er deshalb nicht unter Ziffer 2 des Lohn-
ausweises deklariert hat. Als solche Gehaltsnebenleistungen gelten geldwerte Vorteile verschie-
denster Art. In Betracht fallen insbesondere Waren oder Dienstleistungen des Arbeitgebers, die 
der Arbeitnehmer gratis oder zu einem besonders tiefen Vorzugspreis erworben hat. 
Ein Hinweis auf solche Gehaltsnebenleistungen ist nicht notwendig, wenn es sich bei den Gehalts-
nebenleistungen um  Vergünstigungen handelt, die als geringfügig betrachtet werden. Als gering-
fügig gelten die branchenüblichen Rabatte, sofern der Arbeitgeber die Waren usw. dem Arbeitneh-
mer ausschliesslich zu dessen Eigengebrauch und zu einem Preis, der mindestens die Selbstkosten 
deckt, zukommen lässt. Personalvergünstigungen an dessen nahestehenden Personen sind in Zif-
fer 2.3 zu deklarieren. Weitere Ausnahmen von der Deklarationspflicht sind in Rz 75 aufgeführt.

Bemerkungen
Unter dieser Ziffer sind alle zusätzlichen Angaben zu machen, die nicht in einem der anderen 
Felder eingetragen werden. Zudem können freiwillig Angaben gemacht werden, die im Veranla-
gungsverfahren dienlich sein können. Solche Angaben sind insbesondere:

–  Anzahl der Tage mit Erwerbsausfallentschädigungen: Diese sind stets anzugeben, wenn 
die entsprechenden Erwerbsausfallentschädigungen nicht durch den Arbeitgeber ausbezahlt 
 wurden und deshalb nicht im Bruttolohn gemäss Ziffer 8 des Lohnausweises enthalten sind. 
Erhält der Arbeitnehmer die Erwerbsausfallentschädigungen durch den Arbeitgeber, ist dieser 
Betrag stets im Lohnausweis (Ziffer 1 oder Ziffer 7 des Lohnausweises) zu bescheinigen;

–  genehmigtes Spesenreglement: Wurde ein Spesenreglement von der Steuerverwaltung geneh-
migt (vgl. Rz 54), ist folgende Bemerkung anzubringen: «Spesenreglement durch die Steuer-
verwaltung am … (Datum) genehmigt». In diesem Fall ist in Ziffer 13.1.1 kein Kreuz zu setzen;

–  mehrere Lohnausweise: Wurden vom Arbeitgeber für dasselbe Jahr ausnahmsweise  mehrere 
Lohnausweise ausgestellt, ist folgende Bemerkung anzubringen: «Einer von … Lohnaus weisen» 
(vgl. Rz 7);

–  Teilzeitanstellung: Wurde der Arbeitnehmer mit einem reduzierten Beschäftigungsgrad ange-
stellt, ist eine entsprechende Bemerkung, z.B. «50%-Stelle», «Teilzeitbeschäftigung», anzubringen;

–  Mitarbeiterbeteiligungen: Wurde der Verkehrswert von der Steuerverwaltung genehmigt, ist 
folgender Vermerk anzubringen (vgl. Rz 29): «Verkehrswert durch die Steuerverwaltung am … 
(Datum) genehmigt»;

Ziffer 13.2.2
59

Ziffer 13.2.3
60

Ziffer 13.3
61

Ziffer 14
62

Ziffer 15
63

64

65

66

67

68



14  | –  wenn aus der Abgabe der Mitarbeiterbeteiligung noch keine steuerbaren Einkünfte fliessen, 
ist folgender Vermerk anzubringen: «Mitarbeiterbeteiligung ohne steuerbare Einkünfte. Grund: 
… (z. B. anwartschaftliche Optionen)»;

–  wenn Art und / oder Umfang der Mitarbeiterbeteiligung dem Arbeitgeber nicht bekannt ist 
(Einräumung der Mitarbeiterbeteiligung durch in- oder ausländische Drittfirma), ist folgen-
der Satz anzubringen: «Mitarbeiterbeteiligung durch Drittfirma eingeräumt». Ist die Drittfirma 
 namentlich bekannt, ist diese wie folgt zu deklarieren: «Mitarbeiterbeteiligung durch X AG 
(Angabe der Firmenbezeichnung) eingeräumt»;

–  Geschäftsfahrzeug: Besitzt ein Arbeitnehmer einen Geschäftswagen und arbeitet er vollstän-
dig oder teilweise im Aussendienst (bspw. Handelsreisende, Kundenberater, Monteure, bei re-
gelmässiger Erwerbstätigkeit auf Baustellen und Projekten), muss der Arbeitgeber unter Ziffer 
15 den prozentmässigen Anteil Aussendienst bescheinigen (vgl. Rz9); 

–  Umzugskosten: Entstehen einem Arbeitnehmer aufgrund eines äusseren beruflichen Zwangs 
(z.B. Sitzverlegung des Arbeitgebers) Umzugskosten und werden diese durch den Arbeitgeber 
im tatsächlichen Umfang vergütet, sind diese Kosten unter den Bemerkungen im Lohnausweis 
zu bescheinigen (z.B. «Umzugskosten von CHF … infolge Sitzverlegung vom Arbeitgeber be-
zahlt»).

–  Arbeitsort ist nicht identisch mit dem Firmenort: Wenn der Arbeitsort des Arbeitnehmers 
nicht mit dem Firmenort (Sitz) übereinstimmt, ist folgender Vermerk anzubringen: «Arbeitsort: 
….. (Gemeinde, z. B. Vaduz)»;

–  Weitere Angaben, welche im Veranlagungsverfahren dienlich sein können, finden Sie unter 
www.stv.llv.li.

III. Nicht zu deklarierende Leistungen

Grundsätzlich sind alle Leistungen des Arbeitgebers steuerbar und im Lohnausweis anzugeben. 
Aus Gründen der Praktikabilität müssen aber insbesondere folgende Leistungen nicht deklariert 
werden:

– Lunch-Checks bis CHF 180.– pro Monat (11 x pro Jahr – Rz 10, 18);
– gratis abgegebene Halbtaxabonnemente (für Abonnemente vgl. Rz 9);
–  REKA-Check-Vergünstigungen bis CHF 600.– jährlich (zu deklarieren sind lediglich Vergüns-

tigungen, soweit sie CHF 600.– pro Jahr übersteigen);
–  übliche Weihnachts-, Geburtstags- und ähnliche Naturalgeschenke bis CHF 1’000.– pro Jahr. 

Bei solchen Naturalgeschenken, die diesen Betrag übersteigen, ist der ganze Betrag anzuge-
ben (Ziffer 2.3 des Lohnausweises);

– private Nutzung von Arbeitswerkzeugen (Handy, Computer usw.);
–  Beiträge an Vereins- und Clubmitgliedschaften bis CHF 1’000.– im Einzelfall und gemäss von 

der Steuerverwaltung genehmigten Spesenreglement. Bei Beiträgen, die diesen Betrag über-
steigen, ist der ganze Betrag anzugeben (Ziffer 15 des Lohnausweises);

– Beiträge an Fachverbände unbeschränkt;
–  Rabatte auf Waren, die zum Verzehr und Eigenbedarf bestimmt und branchenüblich sind (vgl. 

Rz 62);
–  Zutrittskarten für kulturelle, sportliche und andere gesellschaftliche Anlässe bis CHF 500.– pro 

Ereignis und gemäss von der Steuerverwaltung genehmigten Spesenreglement (zu deklarieren 
sind lediglich Beiträge, soweit sie CHF 500.– pro Ereignis über steigen);

–  die Bezahlung der Reisekosten für den Ehegatten oder den Partner bzw. die Partnerin, die den 
Arbeitnehmer auf Geschäftsreisen begleiten;

– Gratis-Parkplätze am Arbeitsort;
–  Kosten für ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, die auf Verlangen des Arbeitgebers oder der 

Pensionskasse erfolgen;
– Gutschriften von Flugmeilen. Sie sollten für geschäftliche Zwecke verwendet werden;
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|  15– Mobilitätsbeiträge des Arbeitgebers, soweit sie CHF 400.– pro Jahr nicht übersteigen (zu dekla-
rieren sind lediglich Beiträge, soweit sie CHF 400.– pro Jahr übersteigen).

– Beiträge an Kosten für die ausserhäusliche Betreuung von Kindern;

IV. Löhne / Organentschädigungen / Renten in Fremdwährung

Werden Löhne/Organentschädigungen/Renten in fremder Währung ausbezahlt, ist der Lohn-
ausweis bzw. die Bescheinigung für Organentschädigungen oder die Rentenbescheinigung in 
Schweizer Franken auszustellen. Auf dem Lohnausweis bzw. der Bescheinigung für Organent-
schädigungen oder der Rentenbescheinigung ist unter Ziffer 15 zu vermerken, dass der Lohn, die 
Organentschädigung bzw. Rente in Fremdwährung ausbezahlt wurde. 
Die Umrechnung in Schweizer Franken hat zum Tageskurs (Devisenmittelkurs) des Auszahlungs-
datums zu erfolgen. Im Lohnausweis bzw. der Bescheinigung für Organentschädigung oder der 
Rentenbescheinigung ist die Summe der umgerechneten (monatlichen) Zahlungen zu deklarieren. 
Ebenfalls hat die Abrechnung mit der Steuerverwaltung (Lohnliste, Quellensteuer usw.) in Schwei-
zer Franken zu erfolgen, wobei der gleiche Kurs wie bei der jeweiligen (monatlichen) Zahlung zu 
verwenden ist.

V. Pflichtverletzung

Wer einen Lohnausweis bzw. eine Bescheinigung für Organentschädigung oder Rentenbeschei-
nigung unvollständig, unrichtig oder gar nicht ausfüllt, kann bestraft und / oder haftbar gemacht 
 werden.

VI. Adressaten

Der Lohnausweis ist für den Arbeitnehmer bzw. Kommissionsmitglied bzw. Mitglied des Gerich-
tes bestimmt. Die Bescheinigung für Organentschädigung ist für das Verwaltungsrats-, Stiftungs-
ratsmitglied oder Mitglied ähnlicher Organe von juristischen Personen und besonderen Vermö-
genswidmungen bestimmt. Die Rentenbescheinigung ist für den Bezüger von Renten der 2. Säule 
bestimmt.

VII.  Lohnausweisformulare und Wegleitungen

Für das Ausfüllen steht Ihnen das Programm 'eLohnausweis' zur Verfügung. Die Originalformu-
lare können bei der Steuerverwaltung bestellt werden – Bestelladresse: siehe Seite 16 dieser Weg-
leitung.
Anstelle des liechtensteinischen Lohnausweises kann für die Bescheinigung von Leistungen, die auf 
Grund eines (unselbständigen) Arbeitsverhältnisses entrichtet worden sind, und für Entschädigun-
gen für Kommissionstätigkeiten auch der schweizerische Lohnausweis verwendet werden.
Häufig gestellte Fragen beantworten wir unter www.stv.llv.li oder auf www.lohnausweis.llv.li. 
Sollten Sie weiterreichende Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Steuerverwaltung – bei 
Fragen zum Lohnausweis (T +423/236 67 44), bei Fragen zu den Lohnlisten (T +423/236 68 07).
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Steuerverwaltung
Abteilung Bezug /Administration

Äulestrasse 38
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein
T + 423 236 68 07
F + 423 236 68 30 (65)
info@stv.llv.li

www.stv.llv.li


